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Index

001 Verwaltungsrecht allgemein

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §303 Abs4;

VwRallg;

Rechtssatz

Ist Gegenstand des Berufungsverfahrens nur der Bescheid betre end die Wiederaufnahme eines Abgabenverfahrens,

nicht jedoch der diesbezügliche Sachbescheid, so scheidet bei Stattgabe der Berufung der auf der (beseitigten)

Wiederaufnahme des Verfahrens beruhende Sachbescheid aus dem Rechtsbestand aus, ohne daß es weiterer

Verfahrensschritte bedürfte. Wird einer solchen Berufung nicht stattgegeben, so bleibt auch der Sachbescheid

unverändert.
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